
Gemeinsame Richtlinien der Landesmedienanstalten 

zur Gewährleistung des Schutzes der Menschenwürde und 

des Jugendschutzes (Jugendschutzrichtlinien – JuSchRiL) 
 
 
 

vom 05. April 2005 
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Auf der Grundlage des § 15 Abs. 2, des § 8 Abs. 1 
und des § 9 Abs. 1 des Staatsvertrags über den 
Schutz der Menschenwürde und den Jugend-
schutz in Rundfunk und Telemedien (Jugendme-
dienschutz-Staatsvertrag – JMStV) vom 10. / 27. 
September 20021 erlassen 
 

die Landesanstalt für Kommunikation Baden-
Württemberg (LfK), 
die Bayerische Landeszentrale für neue Medien 
(BLM), 
die Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB), 
die Bremische Landesmedienanstalt (brema), 
die Hamburgische Anstalt für neue Medien 
(HAM), 
die Hessische Landesanstalt für privaten Rund-
funk (LPR Hessen), 
die Landesrundfunkzentrale Mecklenburg-Vor-
pommern (LRZ), 
die Niedersächsische Landesmedienanstalt 
(NLM), 
die Landesanstalt für Medien Nordrhein-West-
falen (LfM), 
die Landeszentrale für private Rundfunkveran-
stalter (LPR)2 Rheinland-Pfalz (LfM), 
die Landesmedienanstalt Saarland (LMS), 
die Sächsische Landesanstalt für privaten 
Rundfunk und neue Medien (SLM), 
die Medienanstalt Sachsen-Anhalt (MSA), 
die Unabhängige Landesanstalt für Rundfunk 
und neue Medien (ULR) Schleswig-Holstein 
und 
die Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) 
 
die folgenden gemeinsamen Richtlinien: 
 

1. Präambel: Grundlagen und Organisation 
des Jugendschutzes 

 
1.1 Die Rundfunkveranstalter und die Teleme-

dienanbieter sind für die Gewährleistung 
des Schutzes der Kinder und Jugendlichen 
vor Angeboten in elektronischen Informa-
tions- und Kommunikationsmedien, die 
deren Entwicklung oder Erziehung beein-
trächtigen oder gefährden, sowie des 
Schutzes vor solchen Angeboten in elekt-
ronischen Informations- und Kommunika-
tionsmedien, die die Menschenwürde oder 
sonstige durch das Strafgesetzbuch ge-
schützte Rechtsgüter verletzen, bei der 
Gestaltung ihres Angebots verantwortlich. 
Sie prüfen vor der Verbreitung bzw. dem 
Zugänglichmachen die mögliche entwick-
lungsbeeinträchtigende Wirkung ihres An-
gebots auf Kinder und Jugendliche in ei-
gener Verantwortung, soweit sie nicht 
nach §§ 4, 5 Abs. 4, 8 und 10 Abs. 1 JMStV 
an die dort genannten Bewertungen ge-

bunden sind oder soweit nicht Richtlinien 
bzw. Einzelentscheidungen der Landes-
medienanstalten oder der KJM Bindungen 
begründen. Die Anbieter bestellen gemäß 
§ 7 JMStV einen Jugendschutzbeauftrag-
ten, der die zur Erfüllung seiner Aufgaben 
erforderliche Fachkunde auf dem Gebiet 
des Jugendschutzes besitzt. 

                                                 
1 Der JMStV ist am 01.04.2003 in Kraft getreten. 
2 Ab 01.04.2005 heißt die LPR “Landesanstalt für Medien und 
Kommunikation (LMK)”.  

 
1.2 Die KJM entscheidet als Organ für die je-

weils zuständige Landesmedienanstalt ab-
schließend über Einzelfälle und über-
wacht die Einhaltung der Bestimmungen 
des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages. 
Sie wird im Bereich der Telemedien von 
jugendschutz.net gemäß § 18 Abs. 2 
JMStV unterstützt. Die KJM arbeitet mit 
der Bundesprüfstelle für jugendgefähr-
dende Medien zusammen, insbesondere 
bei den Verfahren nach § 16 Satz 2 Nr. 7 
JMStV i. V. m. § 21 JuSchG. 

 
1.3 Die Anbieter können sich anerkannter Ein-

richtungen der Freiwilligen Selbstkon-
trolle bedienen, die die vorgelegten An-
gebote sowie die Einhaltung der Jugend-
schutzbestimmungen überprüfen. 

 
1.4 Die nach Landesrecht zuständigen Gre-

mien der Landesmedienanstalten stellen 
gemäß § 15 Abs. 2 JMStV mit den in der 
ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten und dem ZDF das Beneh-
men beim Erlass ihrer Richtlinien und Sat-
zungen her, da die materiell-rechtlichen 
Bestimmungen des JMStV für den privaten 
wie für den öffentlich-rechtlichen Rund-
funk gleichermaßen gelten. Die nach Lan-
desrecht zuständigen Gremien der Lan-
desmedienanstalten führen mit dem öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk und der 
KJM einen gemeinsamen Erfahrungsaus-
tausch in der Anwendung des Jugendme-
dienschutzes durch, um möglichst eine 
einheitliche Handhabung des Jugend-
schutzes im öffentlich-rechtlichen und im 
privaten Rundfunk zu erreichen. 

 
1.5 Der am 1. April 2003 in Kraft getretene 

Jugendmedienschutz-Staatsvertrag 
• trägt der eingetretenen Konvergenz im 

Medienbereich durch Schaffung eines 
einheitlichen Rechtsrahmens in Rund-
funk und Telemedien Rechnung und 

• folgt dem Leitprinzip der Eigenverant-
wortung des Anbieters, der sich zu de-
ren Erfüllung Einrichtungen Freiwilliger 
Selbstkontrolle unter Beibehaltung der 
hoheitlichen Regulierungskompetenz für 
einen effektiven Jugendschutz im Sinne 
einer „regulierten Selbstregulierung“ 
bedienen kann. 
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Die Jugendschutzrichtlinien konkretisieren die 
gesetzlichen Anforderungen des JMStV und lie-
fern entsprechende Vorgaben und Handlungs-
anweisungen, soweit Regelungsbedarf gesehen 
wird. Die Regelungen sind nicht abschließend. 
 

2. Unzulässige Angebote (§ 4 JMStV) 
 

Nachfolgend werden Begriffe im Zusammenhang 
mit unzulässigen Angeboten i.S.d. § 4 JMStV 
näher konkretisiert: 
 

2.1 Virtuelle Darstellungen  
(§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 5, 9 und 10 
JMStV) 

 
Die in § 4 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 5, 9 und 10 JMStV 
verwendete Formulierung „virtuelle 
Darstellung“ ist deklaratorisch. Virtuelle 
Darstellungen, in denen die dargestellten 
Wesen nach objektiven Maßstäben physisch als 
Menschen erscheinen, sind Darstellungen 
tatsächlichen Geschehens gleichgestellt. 
 

2.2 Unnatürlich geschlechtsbetonte Körper-
haltung (§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 JMStV) 

 
2.2.1 Geschlechtsbetont ist eine Körperhaltung, 

wenn die sexuelle Anmutung des Men-
schen in den Vordergrund gerückt wird, 
wobei nicht erforderlich ist, dass die Dar-
stellung pornographisch ist. 

 
2.2.2 Unnatürlich ist eine geschlechtsbetonte 

Körperhaltung insbesondere wenn beim 
Betrachter der Eindruck eines sexuell an-
bietenden Verhaltens in einer Weise er-
weckt wird, die dem jeweiligen Alter der 
dargestellten Person nicht entspricht. 
Hierbei sind auch die dargestellte Situa-
tion und der konkrete Gesamteindruck 
der Darstellung im Einzelfall zu berück-
sichtigen. Dabei ist nicht maßgeblich, ob 
die gezeigte Person tatsächlich noch nicht 
18 Jahre ist, sondern ausschlaggebend ist 
der Eindruck, der für den Betrachter ent-
steht. 

 
2.3 Pornographie (§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 

und Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 JMStV) 
 

2.3.1 Unter Pornographie ist eine Darstellung zu 
verstehen, die unter Ausklammerung 
sonstiger menschlicher Bezüge sexuelle 
Vorgänge in grob aufdringlicher Weise in 
den Vordergrund rückt und die in ihrer  
Gesamttendenz ausschließlich oder über-
wiegend auf sexuelle Stimulation angelegt 
ist, sowie dabei die im Einklang mit all-
gemeinen gesellschaftlichen Wertevor-
stellungen gezogenen Grenzen eindeutig 
überschreitet. 

 
2.3.2 Werbung für pornographische Angebote 

ist nur unter den Bedingungen zulässig, 
die auch für die Verbreitung des Angebots 
selbst gelten.  

 
2.4 Offensichtlich schwere Jugendgefähr-

dung  
(§ 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 JMStV) 

 
2.4.1 § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 JMStV ist eine 

Generalklausel und erfasst diejenigen An-
gebote, die offensichtlich geeignet sind, 
Kinder oder Jugendliche in ihrer Erzie-
hung zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 
schwer zu gefährden. 

 
2.4.2 Mit der Veränderung der Begrifflichkeiten 

durch die Neuregelung des § 4 Abs. 2 Satz 
1 Nr. 3 JMStV ist im Übrigen keine inhalt-
liche Änderung der bestehenden Praxis 
eingetreten. 

 
2.4.3 Offensichtlich ist die schwere Gefähr-

dung, wenn sie für jeden unbefangenen 
Beobachter bei verständiger Würdigung 
erkennbar ist. 

 
3. Entwicklungsbeeinträchtigende Ange-

bote  
(§ 5 JMStV) 

 
Nachfolgend werden Begriffe im Zusammenhang 
mit entwicklungsbeeinträchtigenden Angeboten 
des § 5 JMStV näher konkretisiert. 
 

3.1 Entwicklungsbeeinträchtigung  
(§ 5 Abs. 1 JMStV) 

 
3.1.1 Die Formulierungen im Jugendmedien-

schutz-Staatsvertrag stellen den Bezug 
zum Recht von Kindern und Jugendlichen 
auf Erziehung (§ 1 Abs. 1 des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch) und den Kinder-
rechten insgesamt her. Dabei werden eine 
individuelle (Eigenverantwortlichkeit) und 
eine soziale (Gemeinschaftsfähigkeit) 
Komponente angesprochen. Dies präzi-
siert die bisherige Formulierung (Beein-
trächtigung des körperlichen, geistigen 
oder seelischen Wohls von Kindern und 
Jugendlichen) dahingehend, dass – wie ei-
gentlich bisher auch schon – nicht nur die 
Unversehrtheit des Individuums, sondern 
die Persönlichkeit mit ihrem Sozialbezug  
insgesamt zu beachten ist. Die Beein-
trächtigung der Erziehung ist einzubezie-
hen. 

 
3.1.2 Die Beurteilung der Beeinträchtigung hat 

an den schwächeren und noch nicht so 
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entwickelten Mitgliedern der Altersgruppe 
zu erfolgen. Die mögliche Wirkung auf be-
reits gefährdungsgeneigte Kinder und Ju-
gendliche ist angemessen zu berücksichti-
gen. 

 
3.1.3 Es ist nicht erforderlich, die Beeinträch-

tigung im Einzelnen nachzuweisen; es 
reicht bereits die Eignung eines Angebots 
zur Entwicklungsbeeinträchtigung einer 
bestimmten Altersgruppe dafür aus, dass 
die entsprechenden Restriktionen zu be-
achten sind. 

 
3.2 Zeitgrenzen für entwicklungs-

beeinträchtigende Angebote (§ 5 Abs. 2, 
Abs. 3 Nr. 2 i.V.m. Abs. 4 JMStV) 

 
3.2.1 Der Anbieter ist für die Wahl des Zeit-

punkts, in der Angebote im Sinne von § 5 
Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 Nr. 2 JMStV verbrei-
tet oder zugänglich gemacht werden, 
verantwortlich. 

 
3.2.2 Filme im Sinne des § 5 Abs. 4 Satz 3 JMStV 

sind auch andere Datenträger, die auf-
grund des § 14 des Jugendschutzgesetzes 
(JuSchG) freigegeben sind. 

 
3.2.3 Die Zeitgrenzen sind für die gesamte 

Dauer des Angebots einzuhalten. 
 

3.2.4 Ein Anbieter hat seiner Pflicht aus § 5 
Abs. 1 JMStV i.V.m. § 5 Abs. 3 Nr. 2 JMStV 
bzw. § 5 Abs. 4 Satz 3 JMStV jedenfalls 
dann Rechnung getragen, wenn er Ange-
bote, die geeignet sind, die Entwicklung 
von Kindern unter 12 Jahren zu einer ei-
genverantwortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeit zu beeinträchtigen, 
nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr verbreitet 
oder zugänglich macht. 

 
3.3 Berechtigtes Interesse (§ 5 Abs. 6 

JMStV) 
 

Ein berechtigtes Interesse gerade an dieser 
Form der Darstellung oder Berichterstattung 
liegt vor, wenn ein hohes Informationsbedürfnis 
der Öffentlichkeit wegen der Bedeutung der 
Nachricht besteht und dieses nicht von Bild- 
und Tonmaterial erfüllt werden kann, das 
jugendschutzrechtlich unbedenklich ist. 
 

3.4 Technische Mittel (§ 5 Abs. 3 Nr. 1 
JMStV) 

 
3.4.1 Unter technischen Mitteln im Sinne des § 

5 Abs. 3 Nr. 1 JMStV versteht man Mittel 
im Rundfunk und in Telemedien, die von 
ihrer Wirksamkeit den Zeitgrenzen des § 5 
Abs. 3 Nr. 2 JMStV gleichzusetzen sind. 

Der Staatsvertrag sieht ausdrücklich zwei 
Beispiele für ein technisches Mittel vor: 
für den Bereich des Rundfunks die Vor-
sperre in § 9 Abs. 2 JMStV und für den Be-
reich der Telemedien das anerkannte Ju-
gendschutzprogramm in § 11 JMStV. 

 
3.4.2 Daneben sind auch weitere technische 

Mittel i.S.d. § 5 Abs. 3 Nr. 1 JMStV vor-
stellbar, die die Anforderungen des § 5 
Abs. 3 Nr. 1 JMStV erfüllen. Jedenfalls 
stellt ein von der KJM positiv bewertetes 
System zur Umsetzung der geschlossenen 
Benutzergruppe i.S.d. § 4 Abs. 2 Satz 2 
JMStV, das als Zugangsschutz bei ent-
wicklungsbeeinträchtigenden Darstellun-
gen vorgeschaltet wird, zugleich ein 
„technisches Mittel“ i.S.d. § 5 Abs. 3 Nr. 
1 JMStV dar. 

 
3.4.3 Für das Vorliegen eines weiteren techni-

schen oder sonstigen Mittels i.S.d. § 5 
Abs. 3 Nr. 1 JMStV liegt die Verantwor-
tung gemäß § 5 JMStV ausschließlich beim 
Anbieter. 

 
3.4.4 Ein Anbieter kann von den Sendezeitbe-

schränkungen für Sendungen in § 5 Abs. 4 
JMStV nach Maßgabe der nach § 9 Abs. 2 
JMStV von den Landesmedienanstalten 
erlassenen übereinstimmenden Satzungen 
abweichen. 

 
4. Vorschriften für Rundfunk 
 

Die nachfolgenden Regelungen gelten sowohl 
für Fernsehen als auch für Hörfunk soweit nicht 
etwas anderes formuliert ist. 
 

4.1  Festlegung der Sendezeit für Fernseh-
sendungen und -serien  (§ 8 Abs. 1 
JMStV) 

 
4.1.1 Für Fernsehsendungen, die inhaltsgleich 

mit Trägermedien sind, für die bereits 
eine Alterskennzeichnung nach § 14 Abs. 2 
JuSchG vorliegt, gilt die Vermutung des § 
5 Abs. 2 JMStV in Verbindung mit Abs. 4 
JMStV. 

 
4.1.2 Die Verpflichtung des Anbieters nach § 5 

Abs. 1 JMStV, dafür Sorge zu tragen, dass 
Kinder oder Jugendliche der betroffenen 
Altersstufen üblicherweise Angebote nicht 
wahrnehmen, die geeignet sind, die Ent-
wicklung von Kindern oder Jugendlichen 
zu einer eigenverantwortlichen und ge-
meinschaftsfähigen Persönlichkeit zu be-
einträchtigen, bleibt unberührt. 

 
4.1.3 Für Sendungen, auf die das Jugendschutz-

gesetz keine Anwendung findet, sowie für 

 - 4 -



Filme, die keine Kennzeichnung nach § 14 
Abs. 2 JuSchG haben, ergeben sich weiter 
Sendezeitbeschränkungen im Einzelfall, 
wenn sie einer anerkannten Freiwilligen 
Selbstkontrolle – in der Regel im Rahmen 
von Vorlageselbstverpflichtungen – oder 
der KJM zur Altersprüfung vorab vorgelegt 
wurden. 

 
4.1.4 Der Anbieter soll bei Sendungen, die auf-

grund ihres fortlaufenden Geschehens 
oder der durchgängig auftretenden Cha-
raktere (Serien) besondere Wirkungen ha-
ben, die Sendezeit für alle Einzelfolgen 
einer Serie so wählen, dass alle Einzelfol-
gen ohne Beanstandung zu dieser Zeit ge-
sendet werden könnten. 

 
4.1.5 Bei einer Folge einer Fernsehserie sind 

Maßnahmen der KJM bei einem von der 
KJM festgestellten Verstoß des Anbieters 
gegen die Bestimmungen des JMStV nach 
§ 20 Abs. 3 JMStV nur dann unzulässig, 
wenn der Anbieter nachweist, dass er die 
konkrete Folge der Serie vor ihrer Aus-
strahlung einer anerkannten Einrichtung 
der Freiwilligen Selbstkontrolle vorgelegt 
und deren Vorgaben beachtet hat sowie 
wenn die Entscheidung oder die Unterlas-
sung der Entscheidung der anerkannten 
Einrichtung der Freiwilligen Selbstkon-
trolle nicht die rechtlichen Grenzen des 
Beurteilungsspielraums überschreitet. 
Bewertungen der anerkannten Einrichtung 
der Selbstkontrolle zu anderen Folgen 
dieser Fernsehserie werden - soweit ge-
eignet - bei der Entscheidung der KJM 
einbezogen. 

 
4.2 Festlegung der Sendezeit für sonstige 

Sendeformate (§ 8 Abs. 2 JMStV) 
 

4.2.1 Maßstab ist die Beeinträchtigung der Ent-
wicklung und Erziehung von Kindern oder 
Jugendlichen zu einer eigenverantwortli-
chen und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeit (§ 14 Abs. 1 JuSchG und § 5 Abs. 1 
JMStV). 

 
4.2.2 Die Regelung gilt für Rundfunkangebote 

und damit sowohl für Fernsehen als auch 
für Hörfunk. Betroffen sind sowohl aufge-
zeichnete als auch live ausgestrahlte 
Formate und Mischungen aus beiden For-
men. 

 
4.2.3 Zu erfolgen hat eine Gesamtbewertung 

des Sendeformats, wobei insbesondere 
die Ausgestaltung nach Thema, Themen-
behandlung, Gestaltung und Präsentation 
in ihrer Wirkung auf Kinder und Jugendli-
che zu bedenken ist. Dabei soll eine mög-

lichst konkrete Gefahrenprognose vorge-
nommen werden. Die hier aufgezählten 
Kriterien ermöglichen eine Beurteilung 
über die Wirkung von Einzelsequenzen 
hinaus. Auch die Rückwirkung der vom 
Veranstalter zu verantwortenden Aufbe-
reitung in anderen Medienarten wie 
Printmedien oder Internet auf die Rezep-
tion einer Sendung kann für eine derar-
tige Gesamtbeurteilung Bedeutung ge-
winnen. 

 
4.3 Ausnahmeregelungen (§ 9 Abs. 1 JMStV) 
 

4.3.1 Ein Abweichen von der Vermutung des § 5 
Abs. 2 JMStV ist nur zulässig, wenn vor 
der Ausstrahlung des Angebots eine Aus-
nahme gemäß § 9 Abs. 1 JMStV gestattet 
worden ist. Über die Ausnahme im Einzel-
fall wird auf den jeweiligen Antrag des 
Anbieters durch die zuständige Landes-
medienanstalt auf der Grundlage der bin-
denden Entscheidung der KJM oder durch 
eine von dieser anerkannten Einrichtung 
der Freiwilligen Selbstkontrolle entschie-
den. 

 
4.3.2 Die Erteilung einer Ausnahmegenehmi-

gung ist auch erforderlich, wenn die Frei-
gabeentscheidung der obersten Landes-
behörde nach den §§ 14 ff. JuSchG mehr 
als 15 Jahre zurückliegt. 

 
4.3.3 Die Erteilung einer Ausnahmegenehmi-

gung ist auch erforderlich, wenn der zu 
sendende Film nicht identisch ist mit der 
von der obersten Landesbehörde freige-
gebenen Fassung, der Inhalt aber im We-
sentlichen übereinstimmt. 

 
4.3.4 Allgemein zugelassen werden folgende 

Ausnahmen 
- Filme, die vor 1970 nach dem Gesetz 

zum Schutze der Jugend in der Öffent-
lichkeit (JÖSchG) von der obersten Lan-
desbehörde mit „freigegeben ab 16 Jah-
ren“ gekennzeichnet worden sind und 
deren Bewertung auf der Darstellung 
des Verhältnisses der Geschlechter zu-
einander beruht, können bis zum Erlass 
einer anderweitigen Regelung ab 6.00 
Uhr gesendet werden; dies gilt nicht, 
wenn der Film zugleich durch Sexdar-
stellungen oder Darstellungen von Ge-
walt geprägt ist. 

- Filme, die nach dem Gesetz zum 
Schutze der Jugend in der Öffentlich-
keit (JÖSchG) von der obersten Landes-
behörde mit „freigegeben ab 16 Jah-
ren“ gekennzeichnet worden sind und 
deren Bewertung länger als 15 Jahre zu-
rückliegt, können ab 20.00 Uhr gesen-
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det werden, wenn deren Bewertung auf 
der Darstellung des Verhältnisses der 
Geschlechter zueinander beruht; dies 
gilt nicht, wenn der Film zugleich durch 
Sexdarstellungen oder Darstellungen 
von Gewalt geprägt ist.  

- Macht der Rundfunkveranstalter hiervon  
Gebrauch, hat er durch organisatorische 
Vorkehrungen zu gewährleisten, dass 
die Bewertung sachkundig begründet 
und dokumentiert wird; auf Verlangen 
ist die Bewertung vorzulegen. 
 

4.3.5 Im Übrigen sind Ausnahmegenehmigungen 
im Einzelfall zu beantragen. Der Rund-
funkveranstalter hat im Antrag an-
zugeben, zu welcher Sendezeit der Film 
gesendet werden soll. Ausnahmen im Ein-
zelfall werden in der Regel für die Sende-
zeiten ab 6.00 Uhr, ab 20.00 Uhr oder ab 
22.00 Uhr gestattet. 

 
4.3.6 Anträge auf Ausnahmegenehmigungen im 

Einzelfall, die bei der zuständigen Lan-
desmedienanstalt gestellt werden, sind 
schriftlich zu stellen, mit einer eindeuti-
gen Identifizierung des Films, der Angabe 
der Sendezeit und einer Begründung; bei-
zufügen ist das Schnittprotokoll, falls der 
Film geschnitten wurde. 

 
4.3.7 Die KJM bezieht in ihre Entscheidung ein: 

- den Jugendentscheid der obersten Lan-
desbehörde, von dem abgewichen wer-
den soll, mit vollständiger Begründung, 

- eine vom Veranstalter zu stellende Ko-
pie des Filmes, wenn dies für die Ent-
scheidung erforderlich ist. 

 
4.3.8 Im Falle der Ablehnung einer Ausnahme-

genehmigung kann der Veranstalter für 
einen Film in entscheidend geänderter 
Fassung oder bei entscheidend geänder-
ten Umständen und Erkenntnissen erneut 
eine Ausnahmegenehmigung beantragen. 

 
4.4 Programmankündigungen  

(§10 Abs. 1 JMStV) 
 

4.4.1 Programmankündigungen gemäß § 10 Abs. 
1 JMStV sind Ankündigungen von Sendun-
gen, die auf Sendeplätze hinweisen. Ent-
scheidend ist der Ankündigungscharakter. 

 
4.4.2 Bewegtbilder gemäß § 10 Abs. 1 JMStV 

sind neben Filmszenen auch ursprünglich 
stehende Bilder, die durch Hintereinan-
derschaltung, Kamerabewegungen, 
Zooms, elektronische Effekte oder an-
derweitige Bearbeitung den Eindruck ei-
nes Bewegtbildes entstehen lassen. 

 

4.4.3 Programmankündigungen mit Bewegtbil-
dern folgen der entsprechenden Einstu-
fung des Angebots selbst nach § 5 Abs. 4 
JMStV. Sie unterliegen damit den gleichen 
Beschränkungen wie das Angebot selbst. 

 
4.4.4 Programmankündigungen mit Bewegtbil-

dern für vorgesperrte Sendungen gemäß § 
5 Abs. 3 Nr. 1 JMStV i.V.m. § 5 Abs. 1 und 
2 Jugendschutzsatzung dürfen außerhalb 
der Zeitgrenzen nach § 5 Abs. 4 JMStV nur 
vorgesperrt ausgestrahlt werden. 

 
4.4.5 Programmankündigungen mit Bewegtbil-

dern für entgeltpflichtige Sendungen im 
Einzelabruf dürfen außerhalb des entgelt-
pflichtigen Einzelabrufs und außerhalb 
der Zeitgrenzen nach § 5 Abs. 4 JMStV nur 
vorgesperrt ausgestrahlt werden. 

 
4.5 Kenntlichmachung (§ 10 Abs. 2 JMStV) 
 

4.5.1 Durch die Neuregelung des § 10 Abs. 2 
JMStV ist keine inhaltliche Änderung der 
bestehenden Regelungen eingetreten. 

4.5.2 Alle Sendungen, die gemäß § 5 Abs. 4 
JMStV nur zwischen 22.00 Uhr und 06.00 
Uhr verbreitet werden dürfen, sind 
kenntlich zu machen. Dies gilt auch für 
nicht vorgesperrte Sendungen im digitalen 
Fernsehen. 

 
4.5.3 Der Verpflichtung aus § 10 Abs. 2 JMStV 

wird durch eine akustische Ankündigung 
zu Beginn der Sendung gemäß 4.5.4. bzw. 
4.5.5 entsprochen. Dies gilt auch für nicht 
vorgesperrte Sendungen im digitalen 
Fernsehen. 

 
4.5.4  Die akustische Ankündigung von Sendun-

gen, die nur zwischen 22.00 Uhr und 6.00 
Uhr verbreitet werden dürfen, lautet: 
„Die folgende Sendung ist für Zuschauer 
unter 16 Jahren nicht geeignet“. 

 
4.5.5  Die akustische Ankündigung von Sendun-

gen, die nur zwischen 23.00 Uhr und 6.00 
Uhr verbreitet werden dürfen, lautet: 
„Die folgende Sendung ist für Zuschauer 
unter 18 Jahren nicht geeignet“. 

 
4.6. Vorlagefähigkeit (§ 20 JMStV) 
 

4.6.1 Bei der Beurteilung der Vorlagefähigkeit 
einer Sendung ist auf die Aktualität des 
jeweiligen Geschehens im Einzelfall abzu-
stellen. 

 
4.6.2 Die Vorlagefähigkeit kann sich auch nur 

auf einen Teil der Sendung beziehen. 
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4.6.3 Regelmäßig nicht vorlagefähig sind Live-
Sendungen und Einspielungen aktueller 
Geschehnisse, beispielsweise in Nachrich-
tensendungen, die jeweils keiner aner-
kannten Selbstkontrolleinrichtung vor 
Ausstrahlung hätten vorgelegt werden 
können, ohne die Ausstrahlung wegen 
Zeitablaufs überflüssig zu machen. 

 
5. Vorschriften für Telemedien 
 

Die nachfolgenden Regelungen gelten für 
Angebote in Telemedien. 

 
5.1 Geschlossene Benutzergruppe  

(§ 4 Abs. 2 Satz 2 JMStV) 
 

5.1.1 Von Seiten des Anbieters ist sicherzustel-
len, dass Angebote im Sinne des § 4 Abs. 2 
Satz 1 JMStV nur Erwachsenen zugänglich 
gemacht werden. Dies ist durch zwei 
Schritte sicherzustellen: 
- durch eine Volljährigkeitsprüfung, die 

über persönlichen Kontakt erfolgen 
muss, 
und 

- durch Authentifizierung beim einzelnen 
Nutzungsvorgang. 

 
5.1.2 Voraussetzung für eine verlässliche 

Volljährigkeitsprüfung ist die persönliche 
Identifizierung von natürlichen Personen 
inklusive der Überprüfung ihres Alters. 
Hierfür ist ein persönlicher Kontakt 
(„face-to-face-Kontrolle“) mit Vergleich 
von amtlichen Ausweisdaten (Personal-
ausweis, Reisepass) erforderlich. 

 
5.1.3 Die Authentifizierung hat sicherzustellen, 

dass nur identifizierte und altersgeprüfte 
Personen Zugang zu geschlossenen Benut-
zergruppen erhalten, und soll die Weiter-
gabe von Zugangsdaten an unautorisierte 
Dritte erschweren. 

 
5.1.4 Eine Anerkennung von Systemen zur Um-

setzung der geschlossenen Benutzer-
gruppe i.S.d. § 4 Abs. 2 Satz 2 JMStV 
durch die KJM ist im JMStV nicht vorgese-
hen. Die Verantwortung hierfür liegt ge-
mäß § 4 Abs. 2 JMStV grundsätzlich beim 
Anbieter. 

 
5.2 Jugendschutzprogramme (§ 11 JMStV) 
 

5.2.1 Jugendschutzprogramme müssen einen 
nach Altersstufen differenzierten Zugang 
zu entwicklungsbeeinträchtigenden Inhal-
ten bieten oder vergleichbar geeignet 
sein. Bei Jugendschutzprogrammen muss 
die Wahrnehmung von beeinträchtigenden 
Inhalten für Kinder und Jugendliche der 

entsprechenden Altersstufen unmöglich 
gemacht oder zumindest wesentlich er-
schwert werden. Die Programme können 
vom Anbieter entweder programmiert 
oder vorgeschaltet werden und müssen 
der KJM vorab zur Anerkennung vorgelegt 
werden. 

 
5.2.2 Neben der technischen Wirksamkeit von 

Jugendschutzprogrammen ist eine Wirk-
samkeit von Jugendschutzprogrammen in 
Bezug auf die Nutzer und ihren sozialen 
Kontext erforderlich. Bei der Bewertung 
sind insbesondere die Akzeptanz der El-
tern, die gesellschaftliche Akzeptanz, die 
Benutzerfreundlichkeit und Fördermaß-
nahmen zum sinnvollen Gebrauch zu be-
rücksichtigen. 

 
5.2.3 Modellversuche gemäß § 11 Abs. 6 JMStV 

sind grundsätzlich als ergebnisoffen zu 
verstehen und stellen keine Garantie für 
eine Anerkennung dar. Für die Durchfüh-
rung von Modellversuchen muss als Vor-
aussetzung gegeben sein, dass bei den da-
für vorgesehenen Programmen ein 
Weiterentwicklungspotenzial gegeben ist. 

 
5.3 Kennzeichnungspflicht (§ 12 JMStV) 
 

Auf die Kennzeichnung für die jeweilige 
Altersstufe muss in Telemedien deutlich, 
d.h. ohne weitere Zugriffsschritte er-
kennbar, möglichst durch ein der Anord-
nung nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 JuSchG ent-
sprechendes Zeichen hingewiesen wer-
den. 

 
6. Jugendschutzbeauftragter (§ 7 JMStV) 
 

6.1 Nimmt eine Einrichtung der Freiwilligen 
Selbstkontrolle die Funktion des Jugend-
schutzbeauftragen gemäß § 7 Abs. 2 
JMStV wahr, hat sie sicherzustellen, dass 
sie die Anforderung des § 7 Abs. 3 bis 5 
JMStV insoweit erfüllt. 

 
6.2 Der Jugendschutzbeauftragte soll 

Ansprechpartner für den Nutzer sein. Es 
ist eine Kontaktmöglichkeit anzugeben. 

 
7. Jugendschutz in Werbung und Teleshop-

ping (§ 6 JMStV) 
 

Für Werbung in Rundfunk und in Teleme-
dien gelten die sonstigen Bestimmungen 
des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages 
(insbesondere §§ 4 und 5 JMStV), die Be-
stimmungen des Rundfunkstaatsvertrages 
(insb. § 44 Abs. 1 RStV) und des Medien-
dienste-Staatsvertrages (§ 13 MDStV). 
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7.1 Werbung, die sich an Kinder richtet, ist 
insbesondere unzulässig, wenn sie di-
rekte Kaufaufforderungen enthält. Ih-
nen sind solche Kaufaufforderungen 
gleichzustellen, die lediglich eine Um-
schreibung direkter Kaufaufforderungen 
enthalten. Unerfahrenheit und Leicht-
gläubigkeit werden bei Kindern vermu-
tet. 
 
Werbung, die sich an Jugendliche richtet, 
ist insbesondere unzulässig, wenn sie di-
rekte Kaufaufforderungen an Jugendliche 
richtet, die deren Unerfahrenheit und 
Leichtgläubigkeit ausnutzen. 

 
7.2 Unter Inhalt im Sinne des § 6 Abs. 3 

JMStV sind Produkte und Dienstleistun-
gen zu verstehen. 

 
7.3 Werbung, die sich auch an Kinder rich-

tet, ist insbesondere unzulässig, wenn 
 
1. sie einen Vortrag über besondere Vorteile 

oder Eigenarten des Produktes enthält, 
die nicht den natürlichen Le-
bensäußerungen der Kinder entsprechen; 

 
2. sie für Produkte, die selbst Gegenstand 

von Kinderangeboten sind, vor oder nach 
einer Sendung in einem Werbeblock 
Werbung geschaltet wird; 

 
3. sie im Rundfunk prägende Elemente ent-

hält, die auch Bestandteil der Kin-
dersendung vor oder nach dem Werbe-
block sind. 

 
7.4 Werbung, die sich auch an Kinder und 

Jugendliche richtet, ist insbesondere 
unzulässig, wenn 

 
1. sie strafbare Handlungen oder sonstiges 

Fehlverhalten, durch das Personen ge-
fährdet sind oder ihnen geschadet werden 
kann, als nachahmenswert oder 
billigenswert darstellt; 
 

2. sie aleatorische Werbemittel (z. B. Gra-
tisverlosungen, Preisausschreiben und -
rätsel u. ä.) in einer Art und Weise ein-
setzt, die geeignet ist, die Umworbenen 
irrezuführen, durch übermäßige Vorteile 
anzulocken, deren Spielleidenschaft 
auszunutzen oder anreißerisch zu 
belästigen. 
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